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Gesetz zur Änderung 
des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen 

und weiterer landesrechtlicher Vorschriften

 

Vom 19. September 2017

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen 

und weiterer landesrechtlicher Vorschriften

 

2030

Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes
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Das Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 
642), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

 

§ 19 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
„(6) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 9 des Beamtenstatusgesetzes vorzuneh-
men. Soweit im Bereich der für die Beförderung zuständigen Behörde im jeweiligen Beförde-
rungsamt der Ämtergruppe eines Einstiegsamtes in einer Laufbahn weniger Frauen als Männer 
sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu beför-
dern, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen; ist die Lan-
desregierung die für die Beförderung zuständige Behörde, so ist maßgebend der Geschäftsbe-
reich der obersten Landesbehörde, die den Beförderungsvorschlag macht.“

2031

Artikel 2 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

 

Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

 

§ 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen 

und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten

(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung eines 
Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe von § 14 Absatz 2 sowie § 120 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden ist, bevorzugt zu berück-
sichtigen. Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes.

 

(2) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses bevorzugt einzustellen, soweit in dem Zuständigkeitsbereich der für die 
Personalauswahl zuständigen Dienststelle in der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, so-
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weit in der damit verbundenen Entgeltgruppe der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind.

 

(3) Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Tarifbeschäftigten des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) in Tätigkeiten, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten in einer Laufbahn er-
fasst sind und deren Gruppenzugehörigkeit sich im Vergleich von Entgelt- und Besoldungsgrup-
pen unter Berücksichtigung der Anlagen 1 und 2 bestimmen lässt. Die Zuordnung in den Anlagen 
1 und 2 gilt ausschließlich für die Vergleichsgruppenbestimmung bei Anwendung dieses Geset-
zes.

Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehören auch die Auszubildenden. In Bereichen, 
in denen die genannten Tarifverträge nicht gelten, bilden eine Gruppe der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in artverwandten und in auf-
einander aufbauenden Tätigkeitsbereichen, deren Tätigkeiten üblicherweise eine gleiche Vorbil-
dung oder eine gleiche Ausbildung oder eine gleiche Berufserfahrung voraussetzen.

(4) Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche und künstlerische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Beschäftigtenverhältnis sowie für wissenschaftliche, künstleri-
sche und studentische Hilfskräfte gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich oder die Ein-
heit gemäß § 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden 
ist oder § 24 Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert worden ist. 
Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beschäftigtenverhältnis beschäftigt wer-
den sollen, werden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis in die Be-
rechnung nach Absatz 2 einbezogen. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die akade-
mischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Entgeltgruppe, die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hilfskräfte und die studentischen Hilfskräfte gelten jeweils als eine Gruppe der 
Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer.

 

(5) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der Übertragung eines höherbewerteten Dienst-
postens oder der erstmaligen Übertragung einer gleich bewerteten Vorgesetzten- oder Leitungs-
funktion derselben oder einer anderen Laufbahn verbunden sind, und für die Zulassung zum 
Aufstieg sowie zur beruflichen Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppen sind Absatz 1 Satz 2, 
Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.“

 

Artikel 3 
Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

 

Düsseldorf, den 19. September 2017

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

(L. S.)

Der Minister 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Joachim  S t a m p

 

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

 

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

 

Der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Andreas  P i n k w a r t

 

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n
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Die Ministerin 
für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

 

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

 

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

 

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

 

Die Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Christina  S c h u l z e F ö c k i n g

 

Die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r-P o e n s g e n

 

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f-P f ö r t n e r
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